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Entschließungsantrag 

der Bundesräte Dr, Hübner, Ofner 
und weiterer Bundesräte 
betreffend Dänischer Vorstoß in der Migrationspolitik als Vorbild für Österreich 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Tagesordnungspunkt 10, Beschluss 
des Nationalrates vom 17. Juni 2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, 
das BFA Verfahrensgesetz und das Asylgesetz 2005 geändert werden (1657/A 
und 877 d.B.), in der 927. Sitzung des Bundesrates, XXVII. GP, am 24. Juni 
2021. 

Der EU droht die nächste Migrationswelle. Die Zahlen auf allen Routen steigen 
massiv an, meldet die EU-Behörde Frontex. Insgesamt haben sich die illegalen 
Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen von Jänner bis April im Vergleich zum 
Vorjahr um ein Drittel erhöht. Im April lagen sie sogar viermal so hoch wie noch vor 
einem Jahr. Dabei hat sich das Geschehen vom östlichen Mittelmeer auf die zentrale 
Mittelmeerroute von Nordafrika aus verlagert. In Italien und Malta sind heuer in den 
ersten vier Monaten zweieinhalbmal so viele Migranten angekommen wie 2020. 

Die Europäische Union hat im Umgang und der Bewältigung der Migrationskrise 
komplett versagt. Statt die aus rein wirtschaftlichen Gründen nach Europa 
kommenden Fremden umgehend abzuschieben und die Migration unter dem 
Deckmantel des Asyls zu unterbinden, geht es der EU vornehmlich darum, 
Migrationsströme besser zu verwalten und die Asylwerber „gerechter" zu verteilen. 

Anders als die EU denkt Dänemark. Dänemark will Asylzentren in Drittländern 
errichten, in denen die Asylwerber auf die Bearbeitung ihres Antrags warten sollen. 
Darüber hinaus sollen sie dann laut Medienberichten im betreffenden Land bleiben 
oder in einer Einrichtung der UN untergebracht werden. Daran muss sich Österreich 
und auch die EU orientieren. "Wenn man keinen Schutzbedarf mehr hat, weil die 
Gefahr nicht mehr besteht, sollte man in sein Heimatland zurückkehren und dort 
beim Wiederaufbau helfen", wurde Dänemarks sozialdemokratische 
Regierungschefin Mette Frederiksen in deutschen Medien zitiert. 

Dänemark und Griechenland haben die Zeichen der Zeit im Hinblick auf die 
drohende Migrationskrise endlich verstanden, indem Teile Syriens als sichere 
Rückkehrländer eingestuft wurden sowie der griechische Stopp für Asylanträge aus 
fünf Staaten, Somalia, Pakistan, Afghanistan, Syrien und Bangladesch bei Übertritt 
aus der Türkei. 

Die ÖVP präsentiert sich gegenüber der Bevölkerung in der Asyl- und Fremdenpolitik 
gerne im „Blauen Gewand" indem sie FPÖ-Vorschläge verbal übernimmt, aber nicht 
zur Umsetzung bringt. So kündigte ÖVP-lnnenminister Nehammer vergangenes Jahr 
einen Defacto-Asylstopp an. Tatsächlich stiegen die Asylantragszahlen erstmals seit 
der Migrationswelle 2015 wieder deutlich an und für heuer zeichnet sich wieder ein 
massiver Anstieg ab. 
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Asyl ist grundsätzlich Schutz auf Zeit und sollte eigentlich keine Form der Migration 
darstellen. Wenn es die ÖVP mit ihrem angeblich harten Kurs ernst meinen sollte, 
wären die handelnden Akteure der derzeitigen schwarz-grünen Regierung gut 
beraten, sich mit ihren dänischen Amtskollegen in Verbindung zu setzen, um sich 
umgehend mit deren Migrations- und Asylpolitik abzustimmen und es ihnen im 
Zusammenhang mit Asylzentren in Drittländern gleichzutun. 

Dazu sollte auch die Schaffung einer sogenannten „innerkontinentalen 
Fluchtalternative" thematisiert werden. Das bedeutet, Asyl kann es nur mehr auf dem 
Kontinent geben, von dem die Migranten stammen. Asyl in Österreich bzw. in der 
Europäischen Unionkann somit nur mehr geprüft werden, wenn es im Kontinent des 
Flüchtlings keine Fluchtalternative, sprich kein anderes Land gibt, in dem er Schutz 
finden kann. Das sei das einzig wirksame Mittel gegen illegale Migration, 
Asylmissbrauch und Schlepperei. Nach gelungener Flucht in einen anderen Staat am 
selben Kontinent, ist der Flüchtling bei seiner Weiterreise nur mehr ein 
Wirtschaftsmigrant. 

Das Ziel muss sein: De facto null Asylanträge auf österreichischem Boden bzw. auf 
dem Boden der EU. Die Intention der Genfer Flüchtlingskonvention war es sicher 
nicht, dass sich illegale Migranten tausende Kilometer von Schleppern in die EU 
bringen lassen, um dann im Land ihrer Wahl Asyl zu verlangen. Niemand mehr, der 
über ein sicheres Transitland kommt, darf in Österreich oder in der EU Asyl 
verlangen. Anträge dürfen in der EU nur mehr von Personen, die aus den 
unmittelbaren EU-Nachbarländern stammen, gestellt werden. Das entspricht auch 
der Intention der Genfer Flüchtlingskonvention. 

Die unterfertigten Bundesräte stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

„Der Bundesminister für Inneres wird aufgefordert, 
• den dänischen Vorstoß in der Migrationspolitik, Asylzentren in Drittländern zu 

errichten, in denen die Asylwerber auf die Bearbeitung ihres Antrags warten 
und darüber hinaus bei Asylgewährung im betreffenden Land verbleiben oder 
in einer Einrichtung der UN untergebracht werden, umzusetzen; 

• Teile Syriens als sichere Rückkehrländer einzustufen und nach dem 
griechischen Vorbild einen Stopp für Asylanträge aus den fünf Staaten 
Somalia, Pakistan, Afghanistan, Syrien und Bangladesch einzuführen; 

• die Idee der „innerkontinentalen Fluchtalternative", das bedeutet Asyl kann es 
nur mehr auf dem Kontinent geben, von dem die Migranten mm n, auf 
europäischer Ebene voranzutreiben." 
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